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EG Mämliswil: Teilzonen— und Teilerschliessungsplan Unterdorf

Die Einwohnergemeinde Mümliswil unterbreitet dem Regierurigs—

rat den Teilzonenpian und den Teilerschliessungsplan Unter—

dorf zur Genehmigung.

Die vorliegenden Pläne regeln die Umzonung zweier Grund

stücke im Kernber‘eich von der W2 in die Kernzone sowie die

Einmündung der Brunnersbergstras~e in die Hauptstrasse und

die Baulinien längs der Hauptstrasse~ der Brunnersbergstrasse

und dem Mümliswilerbach, Im Einmündun.gsbereich und längs der

Hauptstrasse sind entsprechend der bestehenden schützens—

werten Bebauung GestaItii~gsbäulinien, in den übrigen Be

reicl‘t.en normale Baulinien festgelegt.

Die tiffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 24. Februar

bis 26. März 1984. Einsprachen gingen keine ein.Der Ge—

meinderat genehmigte die Pläne am 17. Februar i~34.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell ist folgendes zu bemerken:

Die Legende des Teilerschliessungsplafls Unterdorf enthält

zwei Schemazeichnungen mit folgenden Erläuterungen: “Bei

einer Arkadenanlage kann der Gestaltungsbaulinienabstafld auf

30 cm ab Strassenrand reduziert werden“ ‘und “Bei einem Ge«
staltungsbaulinienabstand von 80 cm ab Strassenrand kann das

Obergeschoss 50 cm vorspringend erstellt werden. “
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Beide Bestimmungen fuhren — längs der Kantonsstrasse ange
wendet — zu einer Verschlechterung der Verkehrssicherheit
bzw. zu einer zusätzlichen Unterschreitung der gesetzlichen
Grenz- und Gebäudeabständ~ 1115er die Strasse • Sie sind auch
vom Standpunkt des Ortsbildschutzes abzulehnen, weil die
traditionelle Bauweise in Htlmliswil weder Arkaden noch vor
I~gpn~e QbergøschQssp is&izit ...uniL aQiche Elemente das Orts-
bild nachteilig verändern würden. flach Auskunft dea Planver
fassers IiKtte diese Bestimmung 3~d~ch nuzt. ~uf dai Grund
stück GB Nr. 833 im Ein Undungsb~eid$ der Brunneipbprgstras(
angewendet werden sollen, doch b~stbh~n die oben genannten
Bedenken gegen eine solche Regeltjng auqI~hi1er. Sie kann aus
diesem Grunde nicht genehmigt werden. Sowohl die Einwohner-
gemeinde wie auch der Grundeigentumer haben einer Nichtge
nehmigung. zugestimmt.

Eswitd

beschlossen:

1. Der Teilzonenplan Unterdorf und der Teilerschliessungs—
plan Unterdorf der Einwohnergemeinde )Rimliswil werden
genehmigt.

2 • Nicht ~enehmigt werden die Bestimmungen fiber Arkaden und
vorspringende Obergeschosse in der Legende und die zuge
hörigen Zeichnungen. Sie sind aus den Pläneii zu ~treichen.

3. Die Gemeinde wird eingeladen, dem Amt fur ttauäplanung
bis zum 15. Juni 1984 nöch 3 Teilzonenpläne und 4 bereinig
te Teilerschliessungsplänö zuzustellen; Diese sind mit
dem Genehmigungsvennerk 4er GQmeihde zu versehen.



4. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf dem Geltungs

bereich des vorliegenden Planes nicht anwendbar, soweit

sie diesem widersprechen.
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